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Kontrollbericht Risikoermittlung Rangierbahnhof 
Basel SBB

1	 Prüfung der Risikoermittlung nach Art. 7 StFV
Wird von der Vollzugsbehörde nach Art. 6 StFV eine Risikoermittlung verfügt, so 
hat der Inhaber eines Verkehrsweges diese zu erstellen und der Vollzugsbehörde 
einreichen. Die Risikoermittlung muss mindestens die Elemente enthalten, die 
gemäss Kapitel 2.4.1 des Handbuches III zur StFV gefordert sind. Die Vollzugs-
behörde prüft und beurteilt die Risikoermittlung gemäss Art. 7 StFV.

Aussagen in der Risikoermittlung
Die erste Abschätzung der Risiken auf Stufe Kurzbericht (Screening Rangierbahn-
höfe) für den Rangierbahnhof Basel SBB vom Jahr 2002 ergab, dass sich die 
mit dieser vereinfachten Methodik grob ermittelte Risikosummenkurve für den 
Indikator Bevölkerung knapp im nicht akzeptablen Bereich befand. Der Hs-Wert 
lag bei 5.03E-08 pro 100m und Jahr. Auf dieser Grundlage verlangte das BAV die 
Erstellung einer Risikoermittlung.

Der Rangierbahnhof Basel besteht aus den zwei Teilanlagen RB 1 (Verkehr mit 
Richtung in die Schweiz und Transit Nord-Süd) und RB II (Verkehr von der Schweiz 
und Transit Süd-Nord). Die Personen- und Umweltrisiken wurden für die einzelnen 
zwei Teilanlagen sowie auch für die Gesamtanlage ermittelt.

Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft
Die Risikoermittlung ist abgeschlossen und vom Sicherheitsinspektorat BL be-
urteilt und akzeptiert.

Beurteilung des BAV
Die Risikoermittlung vom 19. Dezember 2005 wurde am 20. Februar 2006 eingerei-
cht. Sie wurde von der Firma Emch+Berger AG Ingenieure und Planer im Auftrag 
der SBB erstellt. Das Pflichtenheft sowie ein erster Entwurf der Risikoermittlung 
wurden mit Vertretern des Sicherheitsinspektorats des Kantons BL sowie des BAV 
abgesprochen. Die verwendete Methodik basiert auf dem Methodikbericht vom 
September 2002. Sie wurde von einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Kantone, 
des Bundes und der Bahnunternehmen erarbeitet und gilt in der Schweiz als Stan-
dard für Risikoermittlungen gemäss Störfallverordnung für Rangierbahnhöfe.

Die Risikoermittlung wurde vom Sicherheitsinspektorat BL beurteilt und akzeptiert. 
Das BAFU verzichtete auf eine Beurteilung der Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Risikoermittlung.

Die Risikoermittlung ist vollständig, plausibel und nachvollziehbar. Sie entspricht 
den Anforderungen der StFV.
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2	 Überprüfung der allgemeinen Sicherheitsmassnah-

men nach Art. 3 StFV

Da bei der vorliegenden Anlage eine schwere Schädigung nicht vollumfänglich 
ausgeschlossen werden kann, ist der Inhaber der Anlage in jedem Fall verpflichtet, 
die Massnahmen gemäss Art. 3 StFV laufend zu überprüfen und einzuhalten.

2.1	 Modernisierung RB 1

Aussagen in der Risikoermittlung
Mit einer Modernisierung von RB 1 (u.a. Ersatz der manuell betätigten Gleis-
bremse) würden die Risiken für diese Teilanlage praktisch ausschliesslich im 
akzeptablen Bereich liegen.

Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft
Die geplante Modernisierung des RB I würde die Summenkurve für den RB I 
praktisch in den akzeptablen Bereich bringen. Die Detailplanung und Umsetzung 
dieses Projekts muss aus unserer Sicht mit hoher Priorität eingeleitet werden.

Beurteilung des BAV
Die technische Ausrüstung von RB 1, v.a. das Bremssystem, entspricht zum Teil 
nicht dem heutigen Stand der Technik für einen Rangierbahnhof dieser Grösse 
und Bedeutung. Eine Modernisierung ist notwendig. Gemäss Angaben der SBB 
(Telefongespräch vom 6. November 2007) läuft ein entsprechendes Projekt.

Die Teilanlage RB 1 muss mit hoher Priorität auf den Stand der Technik gebracht 
werden. Die SBB haben bis am 31. Januar 2008 aufzuzeigen, wie und innerhalb 
welcher Frist eine Modernisierung stattfinden wird. 

2.2	 Einsatzplanung

Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft
Havarieflüssigkeiten in den nicht entwässerten Gleisbereichen müssen bei einem 
Ereignis ausgebaggert werden. Ein kleiner Teil des RB Basel SBB wird über 
die Rothausstrasse direkt in den Rhein entwässert. Bei einer Havarie in diesem 
Bereich muss mit einem zu betätigenden Schieber die Havarieflüssigkeit in den 
Kanalisationsleitungen zurück gestaut und von den Einsatzkräften abgepumpt 
werden.

Bei Havarien kann eine Beeinträchtigung der Grundwassergewinnung in der 
Hard nahezu ausgeschlossen werden. Dies unter der Bedingung, dass Ereig-
nisse sofort der Hardwasser AG gemeldet werden müssen, damit abhängig vom 
Ereignis die entsprechenden Massnahmen bei der Hardwasser AG eingeleitet 
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werden können. Die SBB sollen deshalb ein Alarmierungskonzept erstellen und 
im Einsatzplan des RB Basel SBB dokumentieren.

Havarieschieber sind entsprechend in der Anlage zu kennzeichnen und müssen 
im Einsatzplan klar ersichtlich sein.

Im Oktober 2007 ergänzte das Sicherheitsinspektorat BL, dass die Einsatzplanung 
den Anforderungen des Kantons entspricht und der Einsatzplan aus seiner Sicht 
vollständig und aktuell ist.

Stellungnahme des BAFU
Detaileinsatzpläne wurden vom BAV in der Plangenehmigung für das Projekt der 
SBB AG "RB Muttenz, Sanierung der Entwässerungsanlagen" mit Frist per Ende 
März 2005 verfügt. Bei Einreichung der Risikoermittlung war die Einsatzplanung 
aber immer noch nicht abgeschlossen. Der SBB AG ist eine neue Frist zu setzen, bis 
wann die Einsatzplanung zur Prüfung bei der Vollzugsbehörde einzureichen ist.
 
Beurteilung des BAV
Die notwendigen Einsatzpläne wurden im Laufe des Jahres 2006 in Zusammen-
arbeit mit den zuständigen Ereignisdiensten und kantonalen Stellen erarbeitet. 
Aus Sicht des Sicherheitsinspektorats BL sind die Einsatzpläne vollständig und 
aktuell. Solche Einsatzpläne werden in der Regel nicht dem BAV als Vollzugsbe-
hörde eingereicht. Das BAV stützt sich bei seiner Überprüfung auf die Stellung-
nahme des Kantons, der mit den lokalen Verhältnissen am Besten vertraut ist. 
Entsprechend werden die allgemeinen Anforderungen hier als erfüllt betrachtet. 
Die Alarmierung und die Zusammenarbeit mit der Hardwasser AG im Falle eines 
Ereignisses auf dem Rangierbahnhof muss aber noch klar definiert werden, um 
die Schutzwirkung des unterirdischen Wasserberges sicherzustellen.

Bis am 31. Mai 2008 muss ein Alarmierungskonzept in Zusammenarbeit mit 
der Hardwasser AG erstellt und im Einsatzplan des RB Basel SBB dokumentiert 
werden. Havarieschieber sind entsprechend in der Anlage zu kennzeichnen und 
müssen im Einsatzplan klar ersichtlich sein. 

2.3	 Arbeitsgrube

Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft
Die Arbeitsgrube beim Gleis R8 neben der Werkstätte ist in den vergangenen 
Jahren als Havariegrube benutzt worden. Dabei haben die SBB Bahnwagen mit 
kleinen Leckagen an Ventilen, Domdeckel etc. auf die Arbeitsgrube rangiert um 
das Problem dort zu beheben.

Standort und Ausrüstung der Arbeitsgrube waren in den letzten Jahren immer 
Gegenstand von Diskussionen zwischen Einsatzkräften und den SBB. Die SBB 
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haben bereits vor mehr als 15 Jahren Projekte über Havariegruben erstellt, die auf-
grund von fehlenden Risikoabklärungen immer wieder zurückgestellt wurden.

Der Standort des Rangierbahnhofs Basel SBB mit dem grossen Anteil von ran-
gierten Gefahrgut-Wagen rechtfertigt eine Havariegrube, welche den Bedürfnis-
sen der Einsatzkräfte, aber auch der Mitarbeiter in der Werkstatt entspricht. Eine 
Umfrage bei den Einsatzkräften hat ergeben, dass Lage, Platzverhältnisse und 
Zugänglichkeit nicht genügend sind. Mit entsprechenden Massnahmen kann die 
Arbeitsgrube an die Bedürfnisse der lokalen Einsatzkräfte angepasst werden.

Die Arbeitsgrube ist wie folgt an die Bedürfnisse der Einsatzkräfte anzupassen:

M	 Stromanschlüsse im Bereich der Arbeitsgrube in Ex-Schutz, inkl. Zentralschal-
ter installieren

M	 Beleuchtung in der Grube in Ex-Schutz ausführen
M	 Wasserbezugsorte bezüglich Lage und Leistung optimieren
M	 Anschluss für Kalt- und Warmwasser installieren
M	 Überdachung der Grube, mindestens teilweise installieren
M	 Platzbeleuchtung anbringen
M	 Information des Personals und Räumung der anliegenden Werkstatt durch 

SBB und Rückmeldung an Einsatzkräfte
M	 Dichtheit der Grube nachweisen
M	 Vermerk an der Grube anbringen, wohin entwässert wird
M	 Zufahrt optimieren
M	 Grube an Vorgaben der EKAS und SUVA anpassen.
 
Stellungnahme des BAFU
Es ist zu überprüfen, ob die Massnahmen zum Schutz der im Bereich der Ar-
beitsgrube arbeitenden Personen in Absprache mit den Behörden des Kantons 
Basel-Landschaft festgelegt und korrekt umgesetzt wurden.

Beurteilung des BAV
Die Arbeitsgrube wird unter anderem für Reparaturen an Gefahrgutwagen verwen-
det. Eine entsprechende Ausrüstung nach dem Stand der Technik ist notwendig.

Die Arbeitsgrube muss bis am 30. November 2008 in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen kantonalen Stellen an den Stand der Technik angepasst werden. 

2.4	 Decke des Tunnels Schweizerhalle 

Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft
Für die Entwässerung der Decke des Tunnels Schweizerhalle soll im Bereich der 
Gleise periodisch eine Integritätsprüfung durchgeführt werden. Z.B. mit Färb-
versuchen.
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Beurteilung des BAV
Nach dem Stand der Technik müssen Entwässerungsanlagen in funktionstüch-
tigem Zustand sein. Die Entwässerung der Decke des Autobahntunnels Schwei-
zerhalle ist besonders kritisch, weil bei einer Freisetzung von Gefahrgut auf dem 
Rangierbahnhof Undichtheiten eine Gefährdung der Autobahnbenützer zur Folge 
haben könnten. Die Funktionstüchtigkeit dieser Entwässerungsanlagen muss 
sichergestellt werden.

Die SBB haben bis am 31. Mai 2008 aufzuzeigen, wie in Zusammenarbeit mit den 
Betreibern der Nationalstrasse die Funktionstüchtigkeit der Entwässerungsanla-
gen im Bereich des Tunnels Schweizerhalle sichergestellt wird. 

2.5	 Umsetzung

Stellungnahme des BAFU
Die korrekte Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen ist zu überprüfen.

Beurteilung des BAV
Die Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen wird laufend vom BAV im Rahmen 
seiner verschiedenen Überwachungstätigkeiten (Audits, Betriebskontrollen, In-
spektionen) überwacht. Ein Systemaudit von SBB Infrastruktur findet jährlich statt. 
Am 4. April 2005 auditierte das BAV vor Ort stichprobenweise die sicherheitsrele-
vanten Prozesse des Rangierbahnhofs Basel. Dabei wurden keine Schwachstellen 
festgestellt.

3	 Beurteilung der Tragbarkeit des Risikos (Art. 7 Abs. 1)

Bei der Beurteilung des Risikos hat sich die Vollzugsbehörde an die Beurteilungs-
kriterien zur StFV des BAFU zu halten.

3.1	 Personenrisiken

Aussagen in der Risikoermittlung
Für die zwei separat betrachteten Teilanlagen (RB 1 und II) sowie auch für die 
Gesamtanlage befinden sich die Personenrisiken für grössere Störfallwerte in der 
unteren Hälfte des Übergangsbereiches. Im RB 1 werden die Personenrisiken fast 
gleichwertig durch Benzin- und Chlorereignisse bestimmt. Im RB II dominieren 
die Chlorereignisse.

Der Einsatz von verbesserten Kesselwagen für Chlortransporte gemäss RID 2007 
wurde bei der Berechnung des Risikos im Ausgangszustand berücksichtigt. Es 
wurde angenommen, dass die Freisetzungswahrscheinlichkeit für den Leitstoff 
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Chlor dabei um einen Faktor 7 reduziert wird. Der Einfluss dieser Massnahme 
auf das Risiko für die Gesamtanlage wird aber als gering eingestuft, unter der 
Annahme, dass lediglich 5% der Chlorverkehre durch den RB II (z.T. Transit) mit 
verbesserten Wagen erfolgen.

Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft
Der Kanton Basel-Landschaft macht darauf aufmerksam, dass der in den nächsten 
Jahren prognostizierte Mehrverkehr auf der an den RB II angrenzenden Natio-
nalstrasse A2 die Risikosituation verschlechtern dürfte.

Beurteilung des BAV
Für den Importverkehr soll Chlor aufgrund der Gemeinsamen Erklärung1 ab 
März 2008 nur noch in verbesserten Wagen oder in Sonderzügen transportiert 
werden. Im Transitverkehr werden die eingesetzten Wagen aufgrund der inter-
nationalen Regelung (RID) ebenfalls stufenweise durch neue resp. nachgerüstete 
Wagen ersetzt. Die dabei eingeführten konstruktiven Verbesserungen der Wagen 
werden einen bedeutenden positiven Einfluss auf die Risiken haben, besonders 
bei den in Rangierbahnhöfen anzutreffenden, relativ tiefen Geschwindigkeiten. 
In den nächsten Jahren wird diese internationale Massnahme auf die Risiken im 
Rangierbahnhof Basel einen deutlichen, positiven Einfluss haben.

Bei der Beurteilung der Tragbarkeit der Risiken wird zusätzlich berücksichtigt, dass 
der Rangierbahnhof Basel für den nationalen sowie auch für den internationalen 
Eisenbahngüterverkehr von zentraler Bedeutung ist und daher ein öffentliches 
Interesse an dieser Anlage besteht.

Wird das Risiko infolge von Entwicklungen in der Umgebung wie z.B. eine Zu-
nahme des Verkehrs auf der Nationalstrasse mit entsprechender Zunahme der 
exponierten Bevölkerungsdichte wesentlich geändert, muss die Risikoabschät-
zung aktualisiert werden (s. dazu Kap. 5).

Das BAV kommt zum Schluss, dass das Risiko für die Bevölkerung als tragbar 
beurteilt werden kann.

1 Gemeinsame Erklärung der Schweizerischen Gesellschaft für Chemische Industrie (SGCI) und der Schweize-
rischen Bundesbahnen AG (SBB AG) sowie des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation (UVEK) über die Reduktion der Risiken beim Transport gefährlicher Güter mit sehr grossem 
Schadenspotenzial wie Chlor und Schwefeldioxid, Juni 2002

 

3.2	 Umweltrisiken

Aussagen in der Risikoermittlung
Die Risiken für das Grundwasser sowie für die Oberflächengewässer wurden 
detailliert untersucht. Die Verfasser der Risikoermittlung kommen zum Schluss, 
dass eine Verschmutzung der Wasserträger praktisch ausgeschlossen werden 
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wasser und Oberflächengewässer berechnet.

Beurteilung des BAV
Die Einschätzung, dass eine Gefährdung des Grundwassers aufgrund der lokalen 
Grundwassersituation kaum erfolgen kann, wird als plausibel und richtig beurteilt. 
Die angrenzende Trinkwassergewinnungsanlage der Hardwasser AG wurde so 
konzipiert, dass sie von Ereignissen mit Auslauf von wassergefährdenden Gü-
tern auf dem Schweizerhalle Areal oder auf dem Rangierbahnhof SBB geschützt 
bleibt. Die in der Risikoermittlung gemachten Aussagen dazu wurden mit der 
Hardwasser AG abgesprochen.

Die Aussage, dass eine direkte Verunreinigung eines Oberflächengewässers kaum 
erfolgen kann, wird als plausibel und richtig beurteilt.

Das BAV kommt zum Schluss, dass das Risiko für das Grundwasser und für die 
Oberflächengewässer als tragbar beurteilt werden kann.

4	 Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen (Art. 8 StFV) 

Beurteilung des BAV
Das Risiko wird als tragbar beurteilt. Dementsprechend sind keine zusätzlichen 
Sicherheitsmassnahmen nach Art. 8 StFV erforderlich.

5	 Aktualisierung der Risikoabschätzung 

Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft
Wenn sich die Verhältnisse wesentlich ändern oder relevante neue Erkenntnisse 
vorliegen, die auf das Risiko einen Einfluss haben, muss die Risikoermittlung 
der neuen Situation angepasst werden und dem Sicherheitsinspektorat BL zur 
Anhörung vorgelegt werden. Dies muss für den RB Basel SBB mindestens alle 
5 Jahre erfolgen.

Beurteilung des BAV
Bei einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse ist die Aktualisierung der Risiko-
abschätzung zuerst auf Stufe Kurzbericht durchzuführen. Auf dieser Grundlage kann 
das BAV beurteilen, ob eine Aktualisierung der Risikoermittlung notwendig ist.

Haben sich die Verhältnisse seit der Erstellung der Risikoermittlung wesentlich 
geändert oder liegen relevante neue Erkenntnisse vor, haben die SBB gemäss 
Art. 5 Abs. 3 StFV den Kurzbericht zu ergänzen und dem BAV die Ergänzungen 
zur Beurteilung vorzulegen. 
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